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Mz//2/Yz'o/7 ßz/sgegeAe/z? Für <7ß,s Ifb/z/ <7es
So/<7ß?ezz /zz'zzgegezz /zß? rf/eser zzz ez'/ze/zz

grasse/z Fe/7 se/Fsr ßzi/zz/Ao/zz/zzezz. Zz/fer
7J9 z/es Pknca/rz/ngsz-eg/e/we/z/as /'s? zwe/nes
Frac/z?e/zs z/z z/er/zezzrz'ge/z Zez'r e/'/ze zz/z/zzög-

/zc/ze Äes?z/zz//zz//zg. So/ß/zge sz'c/z zz/zsere

«ScA/"ez7>?z'scA>>-Q(/?z/ere z'/zz OFF zzz'c/z?

z/ze/zr/ür z7ßs Rh/z/ z/er So/z7ß?ezz ezzgßg/'e-

re/z, wezr/ezz üerar? zz/zs/'/z/z/ge Fes?/'/zz/zzz//z-

ge/z /cazz/zz geß/zz7e/7. Oüerg/A? es v/'e//e/'c/z?

e/'/ze/z «7ze7/grüzzezz» (7zz/7z?ß/7sc7z gezzzez'zz?/)

Fß/7ß/rze/z?ß/7'e/; z/er Aez z/en grosse/z M/7/'-
?ß>ßz/sgßAe/z ßzzc/z ez'zz Az'ssc/zezz ß/z z7ßs

Hb/z/ z7es Sb/üßZezz Fe/zF??»

Meine Meinung
Jeder Angehörige der Armee ist mit feld-
tauglichem Essgeschirr ausgerüstet! So-

gar ein weisser Brotsack und ein grüner
Effektensack aus Stoff gehören dazu, wo-
rin Essutensilien und Naturalien umweit-
freundlich aufbewahrt werden können.
Ist nun der Artikel 139 des Verwaltungs-
reglementes eine unmögliche Bestim-

mung? Ich glaube kaum! Die Ausrüstung
und das Einnehmen des Essens muss un-
ter erschwerten Bedingungen tauglich,
respektive möglich sein. Jede Verpfle-
gungsmöglichkeit in Gaststätten, mit be-
rechtigter Verrechnung der Geschirraus-
leihe, ist als reines Entgegenkommen in
Friedenszeiten und als Erleichterung zu
den anderen militärichen Verpflegungs-
möglichkeiten zu betrachten.

Einen Punkt jedoch möchte ich zu be-
denken geben. Hat der verantwortliche
Fourier seine Aufgabe zum Wohl der
Truppe richtig wahrgenommen? Mit Be-
stimmtheit kann ich dies nicht bestäti-
gen. Wurde die umfassende Information
zur rechten Zeit am rechten Ort ge-
macht? Solche, dem Ansehen der Hell-
grünen schadenden Leserbriefe und
Fehlmeinungen eines Soldaten können
durch vorgängige und genügende Aufklä-
rung durch den Fourier vermieden wer-

Hptrn Steger

Probleme mit der Militärversicherung

Weshalb ein Bund der Militärpatienten?
Der 1940 zu Beginn des Aktivdienstes ge-
gründete «Bund Schweizer Militärpa-
tienten» ist seiner damaligen Zielsetzung
- Beratung der im Militärdienst erkrank-

ten oder verunfallten Armee- und Zi-
vilschutz-Angehörigen und der Hinter-
lassenen von verstorbenen Militärpa-
tienten in Angelegenheiten der Mili-
tärversicherung und Fragen des tägli-
chen Lebens

- Rechtsverbeiständigung durch Fach-
leute und Anwälte, Übernahme der
Rechtsverbeiständungskosten durch
unsere Stifung (vom Departement des
Innern anerkannt)

- Hilfe in Notlagen
- Verbesserung des Militärversiche-

rungsgesetzes
bis heute treu geblieben.
Ständige Bemühungen des BSMP mit
Unterstützung eines verständigen Paria-
mentes führten zum heute fortschrittli-
chen Militärversicherungsgesetz, das al-

len Armee-Angehörigen zugute kommt.
Durch gezielte Gönneraktionen gelang
es, die notwendigen Mittel für den
Rechtsschutz bereitzustellen. Der BSMP
hat seit seiner Gründung mehr als Fr.
600 000.- für Rechtsschutz und Fürsorge
ausgegeben.
Sektionen in allen Teilen des Landes stel-
len den notwendigen Kontakt unter den
Mitgliedern her, ebenso die vierteljähr-
lieh erscheinende Zeitung.
Die Leistungen des BSMP kommen allen
Armee-Angehörigen zugute, nicht nur
den Mitgliedern. Wir erhalten immer
wieder Gesuche von Rekruten, Soldaten
und Offizieren zur Prüfung ihrer Militär-
Versicherungs-Angelegenheit.
Das Zentralsekretariat erteilt gerne nähe-
re Auskunft.

Bund Schweizer Militärpatienten
Zentralsekretariat, Neuengasse 7,
3011 Bern
Telefon 031 22 58 30 (vormittags)

148


	Probleme mit der Militärversicherung : weshalb ein Bund der Militärpatienten?

